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§ 192 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Der Senat kann die von ihm erlassenen, eine Trennung, Verbindung oder Unterbrechung der Verhandlung

oder des Verfahrens betreffenden Anordnungen auf Antrag oder von amtswegen wieder aufheben. Die

Aufhebung kann nicht mehr verfügt werden, wenn der Senat durch ein von ihm gefälltes Urtheil gebunden ist,

oder wenn die Anordnung zum Gegenstande der Entscheidung einer höheren Instanz geworden ist.

2. (2)Die nach §§. 187 bis 191 erlassenen Anordnungen können, soweit sie nicht eine Unterbrechung des Verfahrens

verfügen, durch ein Rechtsmittel nicht angefochten werden.
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